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In letzter 2oit wurde das Konsulat wiederholt ge-

beten, Rechnungen kanadischer Exporteure, fuer Karen, die 

aus Kanada nach dem -Protektorat Boehmen und I aehren auege-

fuehrt werden sollen* mit einem Vermerk au versehen. Fuer 

Verschiffungen aus Kanada nach Deutschland 1st ein konsu-

larisches Ursprungszeugnis nicht erf rderllch, Iis genuegt 

ledlglloh die Versicherung des Ausstellers der iteclinung, 

dasa es sich bei der berechneten ivare um Bare kanadischen 

Ursprungs handelt« Meser Vermerk ist zweokaaessiger , eis i 

auf der Rechnung anzugeben und von dem kanadischen Exporte r 

zu unterzeichnen, 

Da hier nicht bekannt 1st, ob faer Senkungen nach 

dem Protektorat ein Vai'merir des Konsulats erforderlich ist, 

darf um Uitteilung geboten verüen. 
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